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Andalusien

Veranstalter:Gemeinsam neue Horizonte erleben.

 

19.09. – 26.09.2011 
 

Reisepreis: € 1.395,- pro Person im Doppelzimmer 
EZ-Zuschlag: € 255,- 
 
Flug ab/bis Hamburg mit Air Berlin 
 
Beratung und Buchung in Ihrem: 
 

Holiday ReiseZentrum 
Große Danneddelstraße 3  (beim Marktplatz) 
25348 Glückstadt 
Tel. 04124 – 93 51 0 ● Email  info@holiday-reisezentrum.de  
                     Internet  www.reise-glueck.de  



Andalusien ist eine faszinierende Region 
im Süden Spaniens, die dank jährlich 327 
Sonnentagen und vieler Sehenswürdigkei-
ten besonders einladend ist. Hier lockt ei-
ne abwechslungsreiche Küste mit schö-
nen Stränden, dahinter fruchtbare Täler 
und in der Ferne die imposanten Gebirgs-
züge der Sierra Nevada. 
 

Andalusien ist eine der großen Kulturregi-
onen Europas, mit herrlichen Bauten aus 
der Zeit der arabischen Herrscher. Ihr 
Glanzpunkt ist Granadas sagenumwobe-
ne Alhambra. Nach der Rückeroberung 
setzten auch die christlichen Könige un-
übersehbare Zeichen mit mächtigen Ka-
thedralen und prachtvollen Schlössern. 
 

Die temperamentvollen Andalusier pflegen 
Feste zu feiern, wie sie fallen, oder auch 
schon mal ganz ohne offiziellen Anlass. 
 

Ausgangspunkt unserer Inklusiv-Ausflüge 
ist das bekannte Hotel Melía Costa del 
Sol  * * * * direkt an der kilometerlangen 
Promenade von Torremolinos. Hier be-
steht ideale Gelegenheit zum Bummeln 
und zur Entspannung an Pool und Strand. 
 
1. Tag: Flug nach Malaga. Costa del Sol 
 

Transfer zum Hotel. Abendessen. 
 
2. Tag: Ausflug nach Granada 
 

Frühstück. Abendessen. 
 

Fahrt nach Granada, das malerisch in den 
Ausläufern der bis auf 3.478 m aufragen-
den Sierra Nevada liegt und viele Spuren 
einer wechselvollen Geschichte zeigt. 
 

Die letzten maurischen (arabischen) Herr-
scher residierten hoch über der Stadt hin-
ter den mächtigen Mauern der weltbe-
rühmten Alhambra. Dieser legendenum-
wobene Palast mit zierlichen Säulenreihen 
rund um stille Wasserbecken, mit kunst-
voll aus Alabaster und Holz geschnittenen 
Ornamenten und Decken, sowie mit dem

prächtigen Brunnen im Löwenhof zieht al-
le Besucher in den Bann. Ähnliches gilt für 
den benachbarten Sommerpalast Genera-
life mit seinen eleganten Wasserspielen. 
 

Ein Abstecher zum pittoresken Albaicín- 

Viertel und Freizeit zum Bummeln runden 
unseren Besuch in Granada ab. 
 
3. Tag: Ausflug Marbella & Puerto Bañus 
 

Frühstück. Abendessen. 
 

Marbella ist der älteste Ferienort der Cos-
ta del Sol. Er zieht Prominente aus aller 
Welt an. Hinter der eleganten Promenade 
blieb rund um die Plaza de los Naranjos 
eine der schönsten Altstädte dieser Küste 
erhalten. Geführter Rundgang. 
 

Etwas außerhalb der Stadt liegt der im 
maurischen Stil erbaute Yachthafen Puer-
to Bañus. Gelegenheit zum Bummel.  
 

Rest des Tages zur eigenen Gestaltung. 
 
4. Tag: Ausflug nach Sevilla 
 

Frühstück. Abendessen. 
 

Durch sanfte Hügel mit Weizenfeldern und 
Korkeichen nach Sevilla, der lebenslusti-
gen Hauptstadt Andalusiens mit großzügi-
gen Alleen und eleganten Bauten rund um 
die eindrucksvolle Plaza España. 
 

Sevillas riesige Kathedrale wurde als 
prachtvolles Denkmal des Sieges der 
Christen über die Mauren errichtet. Sie 
beherbergt das Grab des Entdeckers 
Christoph Kolumbus. Ihr Turm, die Giral-
da, zeigt noch deutlich, dass er einst das 
Minarett der maurischen Moschee war. 
 

Das Königschloss Alcázar mit romanti-
schen Innenhöfen, geschnitzten Zedern-
holz-Decken und eleganten Räumen ist 
ein Höhepunkt des maurischen Baustils. 
 

Geführter Rundgang im noch immer von 
der mittelalterlichen Mauer umschlosse-
nen Viertel Santa Cruz mit seinen weißen 
blumengeschmückten Häusern.

5. Tag: Ausflug nach Ronda & Mijas 
 

Frühstück. Abendessen. 
 

Fahrt nach Ronda. Die lebhafte weiße 
Stadt liegt hoch in den Bergen an einer 
tiefen, von drei imposanten historischen 
Brücken überspannten Schlucht.  
 

Ronda beherbergt u.a. die älteste Stier-
kampfarena Spaniens, elegante Adels-
häuser und eine gotische Stiftskirche. 
 

Viele Dörfer Andalusiens thronen hoch in 
den Bergen. Wegen ihrer weiß gekalkten 
Häuser nennt man sie die ‚Weißen Dör-
fer’. Wir besuchen eines der schönsten 
mit herrlichem Rundblick: Mijas. 
 
6. Tag: Ausflug ‚Ein Tag auf dem Lande’ 
 

Frühstück. Mittagessen bei Hausfrauen 
auf dem Land. Abendessen. 
 

Ein Ausflug in die Axarquía, eine bizarre 
Bergregion östlich von Malaga. Besuch 
einer Ölmühle und des Dorfes Alfarnatejo.  
 

Örtliche Hausfrauen nehmen uns in klei-
nen Gruppen mit zu sich nach Hause zum 
Mittagessen. Auch wenn man vielleicht 
nur mit Händen und Füßen miteinander 
‚reden’ kann: es ist ein anregender Ein-
blick in den Alltag der Einheimischen! 
 

Auf der Rückfahrt kurzer Besuch von Ma-
laga, der lebhaften Hauptstadt der Region. 
 
7. Tag: Freizeit. Fakult. Ausflug Cordoba 
 

Frühstück. Abendessen. 
 

Tag zur eigenen Gestaltung. 
 

Bei entspr. Interesse bietet die örtliche 
Agentur einen Tagesausflug nach Cordo-
ba an. Inmitten der mittelalterlichen Alt-
stadt liegt die berühmte Mezquita. Die rie-
sige einstige Moschee imponiert mit hun-
derten farbiger Bögen und Säulen. 
 
8. Tag: Rückreise 
 

Frühstück. Transfer. Rückflug.



Im Reisepreis eingeschlossen: * Nähere Informationen zu den Versiche-
rungen sind beim Reisebüro erhältlich.   Transfer zum / vom Flughafen 

 Flüge economy class 
 

Mindestbeteiligung 15 Pers. zu erreichen 
bis 30 Tage vor Reisebeginn. Änderungen 
der Ausflugs-Reihenfolge und Buchung 
eines vergleichbaren Hotels vorbehalten.  

 Steuern, Gebühren, Kerosin Wert € 81 
 7 Übernachtungen im Hotel der geho- 

     benen Mittelklasse, Landeskat. * * * * 
 7 x Frühstück (in der Regel Buffet) 
 1 x Mittagessen bei Einheimischen 
 7 x Abendessen (in der Regel Buffet) 
 Fahrten & Ausflüge lt. Beschreibung 
 Eintrittsgelder, Welcome-Drink 
 deutsch sprechende Reiseleitung 
 ein Reiseführer je Buchung 
 Rücktrittsversicherung lt.Vers.ausw. A* 
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Einreise: EU-Bürger benötigen einen gül-
tigen Personalausweis oder Reisepass. 
 

Geld: Auch in Andalusien können Sie mit 
Ihrer Bankkarte an den zahlreichen Geld-
automaten Euro abheben. Empfehlens-
wert ist auch die Mitnahme von Kreditkar-
ten oder von Reiseschecks.

Klima: Wie der Name schon sagt ist die 
Costa del Sol eine der sonnenreichsten 
und wärmsten Regionen Europas. 
 

Selbst der ‚Winter’ ist hier besonders mild 
und als Reisezeit für Entdeckungsreisen 
geeignet. Der Hochsommer kann vor al-
lem im Landesinnern sehr heiß werden.  
 

Der nicht mehr so heiße, aber meist son-
nige September ist einer der beliebtesten 
Reisemonate in Andalusien. Zu unserem 
Reisetermin erwartet man an der Costa 
del Sol tags ca. 25 - 27°, nachts ca. 18 - 
20°. Das Meerwasser hat ca. 21°. 

 

 

 



Reiseveranstalter: Reisebüro Rominger actionade GmbH · Ooser Bahnhofstr. 12-14 · 76532 Baden-Baden · Fax 07221 – 38 504

Reisebedingungen

Sehr geehrter Reisegast, 
diese Reisebedingungen regeln das Verhältnis zwi-
schen Ihnen, den Teilnehmern und uns, der Reise-
büro Rominger actionade GmbH, im Folgenden
„actionade“ abgekürzt. Sie ergänzen das Reisever-
tragsgesetz (§§ 651 a ff. BGB) sowie die Informati-
onsverordnung für Reiseveranstalter.
1. Abschluss des Reisevertrages
1. Mit seiner Anmeldung bietet der Teilnehmer ac-
tionade den Abschluss eines Reisevertrages auf der
Grundlage der Reiseausschreibung verbindlich an.
2. Der Reisevertrag kommt mit der Annahme durch
actionade zustande. Diese erfolgt durch die Bu-
chungsbestätigung des Vermittlers an den Teilneh-
mer bzw. bei Gruppenreisen durch Bestätigung
seitens actionade an den Vermittler.
2. Zahlungen 
1. Nach Vertragsabschluss und nach Aushändigung
des Sicherungsscheins (bei Gruppenreisen kann der
Sicherungsschein durch den Vermittler treuhände-
risch verwaltet werden) gemäß § 651 k Abs. 3 BGB
ist vom Teilnehmer an den Vermittler als Inkasso-
Bevollmächtigten von actionade eine Anzahlung
von 20 % des Reisepreises zu leisten. Nur wenn dies
auf einer dem Teilnehmer ausgestellten Rechnung
ausdrücklich vermerkt ist, ist die Anzahlung direkt
an actionade zu leisten.
2. Sollte keine anderweitige Vereinbarung getroffen
sein, so ist auf o. g. Wege der restliche Reisepreis
spätestens 30 Tage vor Reisebeginn zu bezahlen,
wenn feststeht, dass die Reise nicht mehr aus den
unter Ziffer 5 genannten Gründen abgesagt wird.
3. Reiseleistungen, ausführende Fluggesellschaft
1. Der Vermittler ist von actionade nicht bevoll-
mächtigt, vom Reiseprospekt oder den Reisebedin-
gungen abweichende Zusicherungen, gleich
welcher Art, zu geben, oder abändernde oder er-
gänzende Vereinbarungen zu treffen.
2. actionade verpflichtet sich, keine der auf der sog.
Schwarzen Liste der EU stehende Fluggesellschaft
einzusetzen. actionade wird entsprechend der In-
formationsvorschriften für Reiseveranstalter über
die ausführende Fluggesellschaft informieren, so-
bald diese feststeht, ebenso über evtl. Änderungen.
Bei Gruppenreisen erfolgt diese Information an den
Vermittler.
4. Preisänderungen
1. Bis 21 Tage vor Reisebeginn kann actionade den
Reisepreis ändern in dem Maße, wie sich Steuern,
Gebühren und Treibstoffkosten ändern, vorausge-
setzt es liegen zwischen Buchung und Reisebeginn
mindestens vier Monate und die o.g. Umstände
waren bei Vertragsschluss nicht absehbar.
2. Wird der Reisepreis um mehr als 5 % erhöht, ist
der Teilnehmer berechtigt, unverzüglich nach Mit-
teilung dieser Erhöhung gebührenfrei vom Reise-
vertrag zurückzutreten oder eine mindestens
gleichwertige Ersatzreise ohne Mehrpreis zu ver-
langen, vorausgesetzt actionade kann eine solche
anbieten.
5. Rücktritt durch actionade
1. actionade kann bis 30 Tage vor Reisebeginn bei
Nichterreichen einer im Prospekt genannten und in
der Buchungsbestätigung aufgeführten Mindest-
teilnehmerzahl vom Reisevertrag zurücktreten.
2. actionade ist verpflichtet, dem Teilnehmer, bzw.
dem Vermittler unverzüglich die Rücktrittserklä-
rung zuzuleiten, wenn feststeht, dass die Reise
nicht durchgeführt wird. Geleistete Zahlungen er-
hält der Teilnehmer dann unverzüglich zurück.
3. Ein Rücktritt durch actionade später als 30 Tage
vor Reisebeginn ist ausgeschlossen.
4. Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt er-
kennbar sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht
erreicht wird, wird actionade den Teilnehmer bzw.
den Vermittler unterrichten.
5. Im Falle eines Rücktritts ist der Teilnehmer be-
rechtigt, die Teilnahme an einer gleichwertigen Er-
satzreise zu verlangen, wenn actionade in der Lage
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis anzubieten.

Agentur von actionade anzuzeigen und Abhilfe zu
verlangen. Ansprüche des Teilnehmers entfallen
nur dann nicht, wenn diese Mängelanzeige unver-
schuldet unterbleibt.
2. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheb-
lich beeinträchtigt, so kann der Teilnehmer den Ver-
trag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise
infolge eines solchen Mangels aus wichtigem, für
actionade erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist.
Die Kündigung ist erst zulässig, wenn actionade
bzw. seine Beauftragten (Reiseleitung oder Agen-
tur) eine ihnen vom Teilnehmer bestimmte ange-
messene Frist haben verstreichen lassen, ohne
Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist be-
darf es nicht wenn die Abhilfe unmöglich ist oder
von actionade oder deren Beauftragten verweigert
wird oder wenn die sofortige Kündigung des Ver-
trages durch ein besonderes Interesse des Reisen-
den gerechtfertigt wird.
3. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbrin-
gung der Reiseleistungen hat der Teilnehmer aus-
schließlich nach Reiseende innerhalb eines
Monates nach dem vertraglich vorgesehenen Rück-
reisedatum gegenüber actionade geltend zu ma-
chen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur
gegenüber actionade an deren Anschrift erfolgen.
Es wird dringend empfohlen, Ansprüche in Schrift-
form geltend zu machen. Reiseleiter, Leistungsträ-
ger oder Vermittler sind nicht bevollmächtigt,
Ansprüche anzuerkennen. Ansprüche entfallen nur
dann nicht, wenn die frisgerechte Anmeldung un-
verschuldet unterbleibt.
9. Verjährung
1. Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651 c bis f
BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit einschließlich vertraglicher
Ansprüche auf Schmerzensgeld, die auf einer fahr-
lässigen Pflichtverletzung von actionade oder einer
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehil-
fen von actionade beruhen, verjähren in zwei Jah-
ren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz
sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen
Pflichtverletzung von actionade oder auf einer vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehil-
fen von actionade beruhen. 
2. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651 c bis f
BGB verjähren in einem Jahr.
3. Die Verjährung nach Ziffer 9.1 und 9.2 beginnt mit
dem auf das vertraglich vorgesehene Reiseende fol-
genden Tag. 
4. Schweben zwischen dem Reisenden und ac-
tionade Verhandlungen über den Anspruch oder
die den Anspruch begründenden Umstände, so ist
die Verjährung gehemmt, bis der Reisende oder ac-
tionade die Fortsetzung der Verhandlungen ver-
weigert. Die Verjährung tritt frühestens drei
Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 
10. Rechtswahl und Gerichtsstand
1. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis
zwischen dem Teilnehmer und actionade findet
ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
2. Der Teilnehmer kann actionade nur an deren Sitz
verklagen. Für Klagen von actionade gegen den Teil-
nehmer ist der Wohnsitz des Teilnehmers maßge-
bend. Für Klagen gegen Teilnehmer oder
Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute,
juristische Personen des öffentlichen oder privaten
Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist,
wird als Gerichtsstand der Sitz von actionade ver-
einbart.
3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,
wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwend-
bare Vorschriften im Wohnsitzland des Kunden, in
Vorschriften der Europäischen Union oder in inter-
nationalen Vorschriften und Abkommen für den
Kunden günstiger sind.

Stand 01/2011

6. Rücktritt durch den Teilnehmer
1. Der Teilnehmer kann bis zum Reisebeginn jeder-
zeit durch Erklärung, die gegenüber actionade oder
dem Vermittler schriftlich erfolgen soll, vom Reise-
vertrag zurücktreten. Stichtag ist der Eingang der
Rücktrittserklärung bei actionade oder dem Ver-
mittler.
2. In jedem Fall des Rücktritts durch den Teilnehmer
steht actionade unter Berücksichtigung gewöhn-
lich ersparter Aufwendungen und die gewöhnlich
mögliche anderweitige Verwertung der Reiselei-
stung eine pauschale Entschädigung zu. 
Soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde,
z.B. durch Angaben im Anmeldeformular, gelten fol-
gende pauschalen Rücktrittsgebühren: 
• bis zum 45. Tag vor Reisebeginn 20 % des Reise-
preises.
• vom 44. bis zum 15. Tag vor Reisebeginn 30 % des
Reisepreises, bei Schiffsreisen 50 %
• vom 14. bis zum 9. Tag vor Reisebeginn 40 % des
Reisepreises, bei Schiffsreisen 60 %
• vom 8. bis zum 1. Tag vor Reisebeginn 50 % des Rei-
sepreises, bei Schiffsreisen 75 %
• am Tag des Reisebeginns oder bei Nichterschei-
nen ohne Stornomeldung 90 %
Berechnungsgrundlage ist der Reisepreis pro Per-
son, einschließlich gebuchter Zusatzleistungen. Als
Schiffsreisen gelten alle Reisen, bei denen minde-
stens eine Übernachtung auf einem Fluss- oder
See-Schiff verbracht wird.
3. Dem Teilnehmer ist es gestattet, actionade nach-
zuweisen, dass tatsächlich keine oder wesentlich
geringere Kosten als die geltend gemachte pau-
schale Gebühr entstanden sind. Dann ist der Teil-
nehmer nur zur Bezahlung tatsächlich angefallener
Kosten verpflichtet.
4. actionade behält sich vor, anstelle der vorstehen-
den Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädi-
gung zu fordern, soweit actionade nachweist, dass
ihr wesentlich höhere Aufwendungen als die je-
weils anwendbare Pauschale entstanden sind.
Macht actionade einen solchen Anspruch geltend,
so ist actionade verpflichtet, die geforderte Ent-
schädigung unter Berücksichtigung etwa ersparter
Aufwendungen und einer etwaigen anderweitigen
Verwendung der Reiseleistungen konkret zu bezif-
fern und zu belegen. 
7. Haftung von actionade
1. Die Haftung von actionade gegenüber dem Teil-
nehmer wegen Schäden, die nicht Körperschäden
sind, ist für vertragliche Ansprüche (auch solche aus
der Verletzung von vor-, neben- und nachvertragli-
chen Pflichten) auf den dreifachen Reisepreis be-
schränkt, soweit
2. ein Schaden von actionade weder grob fahrlässig
noch vorsätzlich herbeigeführt wurde oder
3. actionade für einen dem Kunden entstandenen
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Lei-
stungsträgers verantwortlich ist.
4. actionade haftet nicht für Leistungsstörungen,
Personen- und Sachschäden im Zusammenhang
mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich
vermittelt werden (z. B. fakultative Ausflüge, Veran-
staltungen), wenn diese Leistungen in der Reise-
ausschreibung und der Buchungsbestätigung
ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten
Vertragspartners als Fremdleistungen so gekenn-
zeichnet werden, dass sie für den Teilnehmer er-
kennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen von
actionade sind. actionade haftet jedoch
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kun-
den vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise
zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförde-
rungen während der Reise und die Unterbringung
während der Reise beinhalten
b) wenn und insoweit für einen Schaden des Teil-
nehmers die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs-
oder Organisationspflichten von actionade ursäch-
lich geworden ist.

8. Pflichten des Teilnehmers. Kündigung des Reise-
vertrages
1. Der Teilnehmer ist verpflichtet, auftretende Män-
gel unverzüglich der Reiseleitung oder der örtlichen


